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der Anfrage der Abgeordneten Mag.Guggen­

berger, Dr.Müller, Weinberger, strobl 
und Genossen betreffend Auslands­

krankenscheine (Nr.5659/J) 

Die anfragenden Abgeordneten weisen zunächst auf folgendes 

hin: 

"I n.fol ge elnes Soz iaJ. vers:i.cherungsabkommens zwischen 

österreich und der ERD sind deutsche Versicherte bei elner 

Krankenbehandlung Inländern gleichgestellt, wenn sle 1m 

Besitz eines Auslandskrankenscheines sind. Die gleiche 

Regelung gilt selbstverständlich auch für österreichische 

Versicherte, die sich in der BRD einer medizinischen 

Behandlung unterziehen müssen. 

Soweit die unterfertigten Abgeordneten dies beurteilen 

können, fühlt sich der Großteil der österreichischen Ärzte 

an dieses Sozialversicherungsabkommen gebunden. Trotzdem 

kommt es immer wieder vor, daß entgegen dem Vertragsinhalt 

österreichische Ärzte nicht bereit sind, Auslandskranken­

scheine von Patienten aus der BRD entgegenzunehmen. Daß 

dies zu einer Verärgerung der betroffenen Gäste führt ist 

verständlich. Darüberhinaus ist zu befürchten, daß im 

Gegenzug dazu auch österreichische Auslandskrankenscheine 

in der BRD nicht mehr entgegengenommen werden." 

In diesem Zusammenhang stellen die anfragenden Abgeordne­

ten an den Bundesminister für Arbeit und Soziales nachste­

hende 
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Fra g e 

"Welche Möglichkeiten sehen Sie, die in der Präambel 

geschilderte Mißachtung des gegenständlichen Sozialversi­

cherungsabkommens zu unterbinden?" 

A n t wo r -t 

"Artikel 15 Abs.4 des österreichisch-deutschen Abkommens 

über Soziale Sicherheit sieht vor, daß Personen und Ein­

richtungen, die mit den österreichischen Gebietskranken­

kassen Verträge über die Erbringung von Sachleistungen für 

die bei diesen Kassen Versicherten und deren Angehörige 

abgeschlossen haben, verpflichtet sind, Sachleistungen 

auch für die in der deutschen'Krankenversicherung Versi­

cherten und d~ren Angehörigen zu erbringen, und zwar unter 

denselben Bedingungen, wie wenn diese Personen bei den 

österreichischen Gebietskrankenkassen versichert oder 

Angehörige solcher Versicherter wären und als ob sich die 

Verträge auch auf diese Personen erstreckten. 

Nach den einschlägigen österreichischen Rechtsvorschriften 

werden die Beziehungen zwischen den Trägern der Sozialver­

sicherung und ihren Vertragspartnern (z.B. Krankenanstal­

ten, Ärzten und Dentisten) durch privatrechtliche Verträge 

geregelt. Diese Verträge werden hinsichtlich der freibe­

ruflich tätigen Ärzte und Dentisten in Form von Gesamtver­

trägen für die Krankenversicherungsträger durch den Haupt­

verband der österreichischen Sozialversicherungsträger mit 

den örtlich zuständigen Ärztekammern (bzw. der österrei­

chischen Dentistenkammer) abgeschlossen. 

Die zwischen dem Hauptverband der österreichischen Sozial­

versicherungsträger und den Ärztekammern der einzelnen 

Bundesländer abgeschlossenen Gesamtverträge sehen aufgrund 

der Haltung der österreichischen Ärzteschaft vor, daß von 
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den Personen, die nach zwischenstaatlichen übereinkommen 

einem österreichischen Krankenversicherungsträger zur 

Betreuung überwiesen werden, nur bestimmte Gruppen den 

Anspruchsberechtigten der österreichischen Krankenversi­

cherung gleichgestellt sind. 

Diese Einschränkung machte es notwendig, in der Z.8 des 

Schlußprotokolls zum oben erwähnten Abkommen vorzusehen, 

daß die Verpflichtung nach Art.15 Abs.4 des Abkommens 

hinsichtlich der ambulanten Behandlung durch freiberuf­

liche Ärzte, Zahnärzte und Dentisten in österreich nur für 

1. Grenzgänger und ihre Familienangehörigen 

2. Personen, die sich in Ausübung ihrer Beschäftigung in 
österreich aufhalten sowie die sie begleitenden Fami­
lienangehörigen, 

3. Personen, die sich in österreich zum Besuch ihrer hier 
wohnenden Familienangehörigen aufhalten, und 

4. in österreich wohnhafte Familienangehörige eines 
deutschen Versicherten 

gilt. Für andere Personen (das sind im wesentlichen die 

deutschen Urlauber und ihre Familienangehörigen) ist 

hingegen eine zwischen dem Hauptverband der österreichi­

schen Sozialversicherungsträger und den Ärztekammern der 

einzelnen Bundesländer bundeseinheitlich getroffene Son­

dervereinbarung maßgebend. Diese Sondervereinbarung 

stellt es den Vertragsärzten in allen Bundesländern frei, 

durch Einzelerklärung gegenüber der zuständigen Gebiets­

krankenkasse die Behandlung der deutschen tirlauber und 

ihrer Angehörigen auf Rechnung der Kasse durchzuführen 

oder abzulehnen. 

Während sich die Vertragsärzte in ganz österreich mit 

Ausnahme Salzburgs und Tirols fast vollzählig z0r kassen­

ärztlichen Urlauberbetreuung verpflichtet haben, hat in 

den beiden genannten Bundesländern ein Teil der Vertrags­

ärzte eine solche Verpflichtung abgelehnt. 
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In der Praxis kann der deutsche Versicherte sowohl bei 

seinem zuständigen deutschen Krankenversicherungsträger 

als auch bei der für die Gewährung der Sachleistungsaus­

hilfe zuständigen 6sterreichischen Gebietskrankenkasse 

feststellen, welche 6sterreichischen Vertragsärzte die 

Behandlung der deutschen Urlauber auf Krankenschein durch­

führen und welche nicht. Zu Schwierigkeiten kommt es 

erfahrungsgemäß nur dann, wenn der deutsche Versicherte 

die für die Inanspruchnahme des zwischenstaatlichen Be­

treuungsscheines vorgesehene Vorgangsweise nicht einhält 

und dadurch über die für seinen Urlaubsort in Betracht 

kommenden betreuungswilligen Vertragsärzte nicht infor­

miert ist. 

Die erwähnte, seit 1.11.1969 bestehende Rechtslage, die 

seit 1.7.1972 österreichweit geltende Sondervereinbarung 

zwischen dem Hauptverband der österreichischen Sozialver­

sicherungsträger und der Ärzteschaft und die sich daraus 

ergebende Praxis wurden sowohl von deutscher Seite als 

auch von den betroffenen österreichischen stellen akzep­

tiert. Eine Änderung in der Haltung der österreichischen 

Ärzteschaft konnte trotz jahrelanger Bemühungen meiner 

Amtsvorgänger nicht erreicht werden. 

Eine m6gliche Weigerung der deutschen Ärzteschaft zur 

uneingeschränkt~n kassenärztlichen Betreuung österreichi­

scher Versicherter in der Bundesrepublik Deutschland stand 

bisher nie zur Debatte, mit einer solchen Weigerung ist 

auch künftig nicht zu rechnen. 

Nach den bisherigen Erfahrungen hätte der Versuch, an der 

bestehenden Rechtslage etwas 1m Sinne der vorliegenden 

Anfrage zu ändern, keinerlei Aussicht auf Erfolg. Ich 

halte jedoch abschließend fest, daß im Falle eines Bei­

trittes österreichs zur Europäischen Gemeinschaft die 

5419/AB XVII. GP - Anfragebeantwortung  (gescanntes Original)4 von 5

www.parlament.gv.at



- 5 -

einschlägigen sozialversicherungsrechtlichen Vorschriften 

der EG, die eine zwischenstaatliche kassenärztliche Be­

treuung von Versicherten aus den EG-Staaten ohne die 

Möglichkeit irgendwelcher Einschränkungen vorsehen, für 

österreich rechtsverbindlich würden. über diese voraus­

sichtliche Rechtsentwicklung ist auch die österreichische 

Ärztekammer bereits unterrichtet." 

Der Bundesminister: 
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